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Zu Art. 12 und Art. 13

war man darüber einverstanden, daß durch den Inhalt berselben der Reichsgesetzgebung
namentlich auch insoweit nicht präfudteirt werde, als dieselbe etwa den einzelnen Staaten
oder Gemeinden das Recht zu einer weitergehenden Heranztehung der Militärpersonen zu
den Staats= oder Kommunal-Steuern einräumen sollte.

Thale, den 15. September 1873.
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